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AGENDA

Noch weiß niemand, wann das Wirtschaftsleben wieder in den 
Normalbetrieb wechseln wird. Um die vielbeschriebene Pleitewelle 

abzuwenden, sollen die pandemiebedingten Verluste der 
Unternehmen durch erhebliche staatliche Unterstützung aufgefangen 
werden. Bereits jetzt ist allerdings absehbar, dass diese Maßnahmen 

endlich sind und mit steigenden Insolvenzeröffnungen das 
Insolvenzanfechtungsrisiko für die Gläubiger wachsen wird.

Insolvenzanfechtung: 
Risiken erkennen und 

gestalten
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D
ie Insolvenzordnung definiert 
als Ziel des Insolvenzverfahrens 
die gemeinschaftliche Gläu-
bigerbefriedigung, indem das 

Vermögen des Insolvenzschuldners ver-
wertet und der Erlös verteilt wird. Insbe-
sondere in der kritischen Phase vor einer 
Insolvenzeröffnung kommt es häufig zu 
unerwünschten Vermögensabflüssen an 
den Insolvenzschuldner selbst, an nahe-
stehende Personen oder Gläubiger. Da 
hierdurch das Ziel einer gemeinschaftli-
chen Gläubigerbefriedigung unterlaufen 
wird, ist der Insolvenzverwalter verpflich-
tet, diese unerwünschten Vermögens
abflüsse durch das Instrument der Insol-
venzanfechtung rückgängig zu machen. 

Rechtshandlung und 

Gläubigerbenachteiligung

Jede Insolvenzanfechtung durch den Insol-
venzverwalter setzt eine Rechtshandlung 
vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens vo-
raus, welche die Gläubiger benachteiligt. 
Rechtshandlung ist jede bewusste Willens
betätigung mit rechtlicher Wirkung, wo-
bei auch ein Unterlassen einer Rechtshand-
lung gleichsteht, §  129  InsO. Anfechtbar 
sind Rechtsgeschäfte, rechtsgeschäftsähn-
liche Handlungen, Prozesshandlungen 
und Real akte. Die Insolvenzanfechtung 
setzt daneben eine Gläubigerbenachteili-
gung voraus. Fehlt es an dieser, besteht kein 
Grund für eine Rückabwicklung der Vermö-
gensverschiebung. Eine Benachteiligung 
der Insolvenzgläubiger liegt vor, wenn die 
angefochtene Rechtshandlung die Befrie-
digungsmöglichkeit der Insolvenzgläubi-
ger verkürzt, vereitelt, erschwert, gefährdet 
oder verzögert. Es kommt dabei entschei-
dend darauf an, ob das Aktivvermögen des 
Insolvenzschuldners gemindert oder die 
Verbindlichkeiten vermehrt worden sind. 

Besondere 

Anfechtungsvoraussetzungen

Für den Rückgewähranspruch des Insol-
venzverwalters müssen neben den all-
gemeinen Anfechtungsvoraussetzungen 
immer noch die besonderen Anfechtungs-
voraussetzungen der §§ 130 ff. InsO erfüllt 

sein. Die Kongruenzanfechtung hat die 
Funktion, direkt vor oder nach Insolvenz-
antragsstellung vertragsgemäß erfolgte 
Vermögensabflüsse an die Insolvenz masse 
zurückzugewähren. Die Inkongruenz
anfechtung soll die Rückgewähr nicht ver-
tragsgemäßer Vermögensverschiebungen 
gewährleisten. Daneben existieren weitere 
Anfechtungstatbestände wie die Vorsatz 
und Schenkungsanfechtung. Die besonde-
ren Anfechtungsvoraussetzungen unter-
scheiden sich erheblich hinsichtlich der 
zeitlichen Nähe der Rechtshandlung zur 
Insolvenzantragstellung, ihrer objektiven 
und subjektiven Voraussetzungen, mithin 
der Kenntnis des Anfechtungsgegners und 
der jeweiligen Beweislasten.

Typische anfechtbare Rechtshand-
lungen, die zu einer Gläubigerbenach-
teiligung führen, sind Zahlungen des 
Insolvenzschuldners, welche dessen Bank-
guthaben vermindern, die Übernahme 
fremder Verbindlichkeiten, Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen einzelner Gläubi-
ger oder Zahlungen von Banken aufgrund 
von Pfändungen.

Rechtsfolge der Insolvenzanfechtung

Ficht der Insolvenzverwalter eine Leis-
tung erfolgreich an, muss der Gläubiger 
dasjenige, was er durch die angefochtene 
Rechtshandlung erlangt hat, zurückge-
währen. Grundsätzlich sind die empfange-
nen Vermögenswerte in natura zurückzu-
führen. Ist die Rückgewähr des konkreten 
Gegenstandes nicht (mehr) möglich, ist 
Wertersatz zu leisten. 

Aktuelle Maßnahmen 

Mit dem COVInsAG hat der Gesetzgeber 
wiederholt die Insolvenzantragspflicht 
für juristische Personen ausgesetzt oder 
eingeschränkt. Konsequenterweise ist 
während der Aussetzung auch das An-
fechtungsrecht des Insolvenzverwalters 
eingeschränkt worden. Im Fokus stand 
dabei insbesondere die Aufrechterhaltung 
elementarer Vertragsbeziehungen wie 
etwa zu Lieferanten und Mietern. Die Neu-
regelungen sind komplex und lassen viel 
Raum für zukünftige Rechtsfortbildung.

Aussichten und Handlungsstrategien 

Die Unternehmensinsolvenzen haben im 
vergangenen Jahr trotz der aktuellen Um-
stände einen erneuten Tiefstand erreicht. 
Mit dem Ende der staatlichen Unterstüt-
zung ist davon auszugehen, dass neben 
corona sensitiven Branchen wie Gastrono-
mie und Einzelhandel, insbesondere die 
vielbeschriebenen Zombieunternehmen 
von Insolvenzeröffnungen betroffen sein 
werden, soweit die Verluste der Vergangen-
heit nicht angemessen kompensiert wer-
den. Bereits jetzt sollten Gläubiger darauf 
achten, die damit einhergehenden Anfech-
tungsrisiken durch geeignete Maßnahmen 
zu minimieren. Da im Geschäftsverkehr 
immer auch der Zeitpunkt der Erkenn-
barkeit der Krise des Vertragspartners von 
entscheidender Bedeutung ist, ist es erfor-
derlich, entsprechende Indizien im Auge 
zu behalten. Verspätete Zahlungen, Auf-
kündigung von Geschäftsbeziehungen zu 
Lieferanten oder deren häufiger Wechsel, 
das Ausbleiben vereinbarter Zahlungen auf 
Ratenzahlungsvereinbarungen und sogar 
negative Medienberichterstattung sollten 
aufmerksam beobachtet werden. Die Ein-
leitung geeigneter, der jeweiligen Situation 
angemessener Maßnahmen, wie die Ver-
einbarung von Bargeschäften (unmittel-
barer gleichwertiger Leistungsaustausch 
binnen höchstens 30  Tagen) oder Eigen-
tumsvorbehalten, Vorkasse, oder sogar der 
Abschluss entsprechender Versicherungen 
ist in diesen Zeiten jedenfalls weitsichtig.
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Die IHK bietet künftig zusammen mit Insolvenzverwaltern aus der Region individuelle Insolvenzberatungen 
an festen Sprechtagen an. Weitere Informationen und Termine finden Sie unter  

www.braunschweig.ihk.de/unternehmenserhalt-insolvenz.


